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 Veröffentlicht am 07.10.1998

Norm

ZPO §474 Abs1

ZPO §530 Abs1 Z7 A

ZPO §530 Abs1 Z7 G1

ZPO §532 Abs2

ZPO §534 Abs1

Rechtssatz

Wird eine Wiederaufnahmsklage statt beim Prozeßgericht bei einer höheren Instanz des Vorprozesses eingebracht,

sodaß sie im Sinne des § 474 Abs 1 ZPO an das Prozeßgericht überwiesen wurde, ist für die Einhaltung der Frist des §

534 Abs 1 ZPO das Einlangen der Klage beim Gericht höherer Instanz entscheidend.
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